
  

 

EErrggäännzzuunngg  ddeerr  „„AAllllggeemmeeiinneenn  BBeefföörrddeerruunnggssbbeeddiinngguunnggeenn  ffüürr  SSeeiillbbaahhnneenn““    

ffüürr  ddaass  SSkkiiggeebbiieett  FFuurrtthh  iimm  WWaalldd//VVooiitthheennbbeerrgg     (Pandemieplan-Ergänzung) 
 
 
 
 
 

                   Hygiene- und Verhaltenskonzept: 
            für die Nutzung des Skiliftgeländes Furth im Wald/Voithenberg 

 
 
 
 
 

2 G -Regel  Zutrittsberechtigt sind nur: 

 vollständig Geimpfte 

(Original-Impfnachweis)+Personalausweis 

bzw. 

 Genesene 

(Nachweis, nicht älter als 6 Monate) 
 
 

(von 2G-Regelung ausgenommen sind 
Kinder bis 12 Jahre 3 Monate 

sowie Schüler unter 18 Jahre, 
gegen  Vorlage Schülerausweis) 

 
 

 
 
 

FFP2-Maskenpflicht: 
 

 in allen Anstehbereichen (z.B. zu den Kassen, Liften) 
 in allen Innenbereichen (z.B. WC, Gastronomie) 

 

     (medizinische Masken von 6-16 Jahren, keine Masken unter 6 Jahre) 
                                

 
 
 

Abstandsgebot: 
 

 Mindestabstand 1,5 m 
 

gilt für das gesamte Wintersportgelände, 
auch für die Abfahrt auf den Pisten bzw. auf den Rodelhängen. 
 

(Der Mindestabstand entfällt bei Personen, denen der Kontakt 
untereinander gestattet ist.) 

 
 
 
 
 



 

Skilift-, Kassen- und WC-Bereich: 
 

 keine Gruppenbildung 
 

 Anstehen in Einer-Reihen, mit Mindestabstand von 
1,5 m zur vorderen Person (halten Sie sich an die 

Wegeführungen in den Anstehbereichen) 
 

 FFP2-Maskenpflicht 
 

 Schlepplifte: Handschuhe tragen 
 (um Handkontakte am Bügel zu vermeiden) 

 

 Schilder beachten und an Anweisungen des Personals halten 
 
 

Hygienemaßnahmen 
 

 Handhygiene: 
häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser + Seife 

 (Flüssigseife + Papiertücher + Desinfektionsmittel: im WC-Vorraum) 
 

 Husten- und Niesetikette (Husten, Niesen in die Ellenbeuge) 
 

 Gesichtsbereich (Augen, Mund) nicht mit Händen berühren 
 
 

Gastronomie / Liftstüberl 
 

Vom Liftstüberl-Betreiber (Further Skiclub) werden die „Hygiene-
vorschriften Gastronomie“ umgesetzt. 
Halten Sie sich an die Hinweise und an die Anordnungen des Liftstüberl-
Personals sowohl im Innen- als auch im Gastronomie-Außenbereich. 

 
 

Ausschlusskriterien: 
 

Ein Ausschluss für das gesamte Wintersportgelände gilt für 
 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 
 Personen die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 
 Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, 

unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, 
respiratorische Symptome jeder Schwere) 

 
 

Befolgen Sie bitte diese Vorgaben, dann können Sie mit Sicherheit den Wintersport am Voithenberg 
genießen, die Seele baumeln lassen und in der freien Natur den Energiespeicher auffüllen. 

 

Haben Sie jedoch dafür Verständnis, dass Nutzer, die sich nicht an die vorgegebenen Regelungen halten, 
vom Wintersportgelände verwiesen werden. 

 
 

STADTWERKE FURTH IM WALD GMBH & CO. KG   Furth im Wald, 13.12.2021 
Skilifte Voithenberg/Furth im Wald 
Telefon: 09973 / 8430-0      
e-mail: info@stadtwerke-furth.de    _________________ 

Marcus Hanff (Geschäftsführer) 
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